
Lebensversicherung: So erhalten Sie Ihre 

Beiträge nebst Zinsen zurück 

finanzen.net berichtet aktuell über den Widerruf von Lebensver-

sicherungen. Mehrere große Medien wie Focus, Finanztip und 

Handelsblatt hatten bereits über den „Widerrufsjoker“ berichtet. 

 

 Millionen Lebensversicherungen aus den Jahren 1994 bis 2007 können 

widerrufen werden 

 Versicherte erhalten so neben Beitragszahlungen auch Zinsen zurück 



 Verbraucherportal lässt Verträge auf Fehler kostenlos prüfen und kümmert 

sich um erfolgreichen Widerruf 

Millionen Lebens- und Rentenversicherungen können widerrufen und 

Beitragszahlungen samt Zinsen von Versicherungen zurückgefordert werden.  

Worum geht es? 

Lebens- und Rentenversicherungen, die zwischen 1994 und 2007 abgeschlossen 

wurden, kamen zumeist widerrechtlich zustande und können rückabgewickelt werden. 

Das entschied letzthin der Bundesgerichtshof. Grundlage für die Entscheidung waren 

fehlerhafte Widerrufsbelehrungen beim Abschluss der Versicherung. 

Wer ist betroffen? 

Jeder Versicherte, der seine Lebens- oder Rentenversicherung zwischen 1994 und 

2007 abgeschlossen und keine oder nur eine unzureichende Widerrufsbelehrung 

erhalten hat, kann seinen Widerruf nun geltend machen. Das gilt auch für Policen, die 

bereits gekündigt worden oder ausgelaufen sind. Die Allianz geht von insgesamt 108 

Millionen betroffenen Policen mit einem Volumen von 400 Milliarden Euro aus. 

Lebensversicherung kündigen oder widerrufen? 

Wer seine Versicherung widerruft, kündigt sie nicht. Rechtlich gesehen hat dann nie 

ein Vertragsverhältnis bestanden, das gekündigt werden könnte. Der Versicherte 

erhält nicht nur sämtliche Beitragszahlungen zurück, sondern auch die Zinsen, die das 

Versicherungsunternehmen mit dem Geld erwirtschaftet hat. Dieser Betrag nennt sich 

Nutzungsentschädigung. Die Höhe der Nutzungsentschädigung müssen dem 

Versicherungsunternehmen jedoch vor Gericht nachgewiesen werden. Wer seine 

Lebensversicherung hingegen kündigt, erhält nur einen kleinen Teil seiner 

Beitragszahlungen, den sogenannten Rückkaufswert, nicht jedoch die Zinsen. 

 


